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RS OGH 1962/6/3 8Ob148/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.06.1962

Norm

AußStrG §18 A

Rechtssatz

Auch der Außerstreitrichter darf von ihm erlassene Beschlüsse (wie eine vor 11 Jahren erfolgte Kuratorbestellung),

mögen sie auch (hier wegen Unterlassung des Ediktes) nocht nicht rechtskräftig sein, nicht wegen Änderung seiner

Rechtsansicht widerrufen.
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